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Aufstellung von Lärmaktionsplänen nach § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde), Teilpläne Regierungsbezirk Darmstadt Landkreise und 

Ballungsräume Darmstadt, Frankfurt a.M., Offenbach a.M. und Wiesbaden  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 17. November 2022 und 20. Juni 2024 hatte ich Sie um aktive Mitwirkung 

an der Lärmaktionsplanung der 4. Runde im Bereich Straßenverkehr und Ballungsräume ge-

beten. Für Ihre Beteiligung und Unterstützung danke ich Ihnen.  

Auf Grundlage der Eingaben aus zwei Öffentlichkeitsbeteiligungen, der Ergebnisse der 

Lärmkartierung des HLNUG und der Fortschreibung des Lärmaktionsplans der 3. Runde 

wurde unter Beteiligung der zuständigen Fachbehörden der 

• Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde), Teilplan Regierungsbezirk Darmstadt Landkreise 

• Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde), Teilplan Ballungsräume Darmstadt, Frankfurt a.M., 

Hanau, Offenbach a.M. und Wiesbaden 

sowie der 

• Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde), Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main 

erstellt und tritt nun mit der Veröffentlichung am 28. Oktober 2024 in Kraft. Die Bekanntma-

chung über die Veröffentlichung erfolgt von Seiten meiner Behörde am 28. Oktober 2024 im 

Staatsanzeiger und auf der Homepage  meiner Behörde unter https://rp-darmstadt.hessen.de/ 

unter der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachung“. Hier werden die Teilpläne auch zum Down-

load bereitgestellt. 

Ich bitte Sie, sowohl auf Ihrer kommunalen Homepage im Internet als auch in örtlichen oder 

gemeindlichen Presseorganen bzw. in Bekanntmachungskästen über die Veröffentlichung 
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des Lärmaktionsplans Hessen zu informieren. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Be-

kanntmachungskosten vom Land Hessen nicht übernommen werden können.  

Wir stehen Ihnen auch weiterhin gerne für Fragen, Anregungen und Unterstützung bei der 

Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen in Ihrer Kommune zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Peggy Nieratzky 


